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1. Einführung

Am 1. Januar 2011 ist eine Änderung des Bundesgesetzes über den Schutz 
der Gewässer (GSchG) und am 1. Juni 2011 der zugehörigen Gewässer-
schutzverordnung (GSchV) in Kraft getreten, mittels welcher der Freihal-
tung des Gewässerraums vermehrt Bedeutung zugemessen wird. Gemäss 
Art. 36a GSchG ist der Gewässerraum der oberirdischen Gewässer so 
festzulegen, dass die natürlichen Funktionen der Gewässer, der Schutz 
vor Hochwasser sowie die Gewässernutzung gewährleistet sind. Die 
Grundlagen zur Ermittlung der Breite der auszuscheidenden Gewässer-
räume sowie deren extensiven Gestaltung und Bewirtschaftung (zulässige 
Nutzungen, Bauten und Anlagen) sind in Art. 41a-c GSchV definiert. Da 
die Frist zur Festlegung der Gewässerräume bereits abgelaufen ist (31. 
Dezember 2018) kommen aktuell die Übergangsbestimmungen zur Ände-
rung der GSchV vom 4. Mai 2011 zum Tragen, welche deutlich strengere 
Vorschriften vorsehen. 

Das kantonale Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) erar-
beitete zu Handen der Gemeinden und Planer eine Richtlinie, in welcher 
das Vorgehen zur Festlegung der Gewässerräume erläutert wird, sowie 
eine Arbeitshilfe, in welcher die Gewässerraumfestlegung innerhalb und 
ausserhalb der Bauzone präzisiert wird. Die Richtlinie «Der Gewässerraum 
im Kanton Luzern» vom März 2012 und die Arbeitshilfe «Gewässerraum-
festlegung in der Nutzungsplanung» vom Januar 2019 bilden die Grundlage 
für die Ermittlung und Festlegung der Gewässerräume in der Ortsplanung 
von Sempach.

2. Grundlagen

Für die Festlegung der Gewässerräume in der Stadt Sempach standen 
folgende Grundlagen zur Verfügung:

Gesetzliche Grundlagen
 – Gewässerschutzgesetz (GSchG, SR 814.20)
 – Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201)
 – Kantonales Wasserbaugesetz (KWBG, SRL 760)
 – Kantonale Gewässerschutzverordnung (KGSchV, SRL 703)
 – Planungs- und Baugesetz (PBG, SRL 735)

Merkblätter, Richtlinien, Arbeitshilfen
 – Merkblatt «Gewässerraum im Siedlungsgebiet» (BPUK, ARE, BAFU, 

18.01.2013)
 – Merkblatt «Gewässerraum und Landwirtschaft» (BPUK, LDK, BAFU, BLW, 

ARE, 20.05.2014)
 – Richtlinie «Gewässerraum im Kanton Luzern» (BUWD, 01.03.2012)
 – Arbeitshilfe «Gewässerraumfestlegung in der Nutzungsplanung» (BUWD, 

22.01.2019)
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Datengrundlagen
 – Daten der Amtlichen Vermessung (nach PNF Gewässer, mit Gewässer-

achsen)
 – Gewässerraumbreitenkarte des Kantons (Grundlagenkarte mit «theoreti-

schem» Gewässerraum)
 – Hochwasserlinie des Sempachersees
 – potenziell natürlicher Uferraum der Stehgewässer
 – Vernetzungsachse für Kleintiere, Beschrieb der Engnisse
 – Gefahrenkarte, Prozess Wasser (www.geo.lu.ch, Stand Februar 2019)

Die Ausscheidung der Gewässerräume in Sempach erfolgte gemäss den 
gesetzlichen Grundlagen und unter Beizug der aufgezählten Merkblätter, 
Richtlinien und Arbeitshilfen sowie Datengrundlagen. 

3. Vorgehen

Es wurde in folgenden Schritten vorgegangen:

 – Prüfung und Bereinigung des Gewässernetzes und der Gewässerachsen 
(auf Grundlage der vom Kanton zur Verfügung gestellten Daten, inkl. 
PNF Gewässer und Gewässerachsen) 
> Ziff. 4 des vorliegenden Berichts

 – Erarbeitung des «theoretischen» Gewässerraums (Grundlagenkarte Ge-
wässerraumbreite durch Kanton zur Verfügung gestellt) 
> Ziff. 5 des vorliegenden Berichts

 – Anpassung der «theoretischen» Gewässerräume
 · Verzicht auf Gewässerraumfestlegung
 · Verringerung der Gewässerraumbreite 
 · Erhöhung der Gewässerraumbreite 
 · Asymmetrische Gewässerraumfestlegung 

    > Ziff. 6 des vorliegenden Berichts

 – Ermittlung der Gewässerraumflächen, in denen die Bewirtschaftungs-
einschränkungen für die Landwirtschaft nicht zum Tragen kommen.

    > Ziff. 7 des vorliegenden Berichts

 – Umsetzung der Gewässerraumfestlegung in der Nutzungsplanung. 
> Ziff. 8 des vorliegenden Berichts
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4. Prüfung Gewässernetz und Gewässerachsen

Die vom Kanton zur Verfügung gestellte Grundlagekarte (Gewässerachsen) 
wurde für die relevanten Gewässer in Sempach auf ihre Vollständigkeit 
und Richtigkeit überprüft und mit einer Ausnahme als korrekt befunden.

Der Ebersmoosbach wurde im Bereich der Rainerstrasse vollständig in die 
Strasse verlegt. Die alte Leitung ist, entgegen der Grundlagekarte «Gewäs-
sernetz Kanton Luzern», nicht mehr in Betrieb. Daher wurde, in Absprache 
mit dem kantonalen Amt für Umwelt und Energie, die neue Leitung für die 
Gewässerraumfestlegung berücksichtigt (vgl. Abb. 1).944

Inner Schibler

Inner Schibler

Äbersmoos

Bünte

Seeblick

Stadtweier

Seeallee

Hültschere

Sagi

Grüenhalde

Grüenhalde

Felsenegg

Müli

Tormatt

Tormatt

Städtli

Seefeld

N
e

Seevogtei

Seeland

Oberstadt

Gärbigass

Chäppelimatt

Röschmatte

19

61

54

29

62

64

33

52
51

53

43

49
48

45
46

44

47

87

65

66
67

50

132

123

109
110

105

108

107
106

104

116115

114

111

113

121
120

125128

232

130129

117

118

119

92

554

553

419

536

526
786

79

81
82

78
482

784

529

785 525

555

24

74

76

484

707

73

926

75

84

595

63

71

70

72

535

736

85

162
163

480

68

150

161

149

466

147

148

152157
151

160

479

165

135

134
133

140

136
138

158

146
153

156
155

159

887

139

131

141

142

483

154

468

469 453

888

251
144

507

594

511
145

1041

166

166
1049

1107

1050

1055

568

301

301

547

1051

1054

924

380

1052

414

375

413

598

1053

540

523

509

557

701
700

699

1135

514

737

740

739

473

741

543

612

577

596
377

742

951

956355

1108

808
1109

389

389

809

809

508

1085

1026

939

410

1103

1130

1106

369

1123

1125

1146

363

11241148

1141
1140

1147

1138
1139

1137
1136

776

644

1145

1134
376

461222

517

223

570
21

20

23

22

86

86

1144

1169

1105

1173

1086

411

1158

569

373

1143

1000

471

378

544

1213
1214

1187

1188

1189

1190

1191

1192 1197

1196

1195

1194

1193

1198

1199

1200

1201

1202

1207

1206

1205

1204

1203

1208

1209

1210

1211

1212

25

55

69

124
122

738

374

1238

1239

379
463

1229

1230

1228

1226

1227

454

455

462

597

637

59

489

60

83

1254

1007

1284

83

1310

1311

Rainerstrasse

Gotthardstrasse

Sc
hl

ac
ht

st
ra

ss
e

Schlachtst
rasse

dt

Winkelriedgass

Stadtstrasse

dlergässli

Rathusbögli

Hültschern

Hildisr
iederst

rasse

Hildisriederstrasse

Rainerstrasse

Grünhalde

Fe
ld

w
eg

Luzernerstrasse

Gundoldingerw
eg

Kronengasse

Müligass

Schm
ittengässli

Kreuzgass

Blum
enw

eg

Gerbegass

A
lte Schiffländi

Se
ev

og
te

iw
eg

Alleestrasse

Seeweg

Seew
eg

Stephansw
eg

M
ittlergass

M
ittlergass

Ba
um

ga
rte

n

Lu
ze

rn
er

str
as

se

Rainerstrasse

Felsenegg

Rebhalde

tin
sra

in

Röschmatte

Seeblick

Sägem
att

N
eum

ühl

Ebersmoos

Eb
er

sm
oo

s

Wiesenrain

In
ne

rs
ch

ib
le

r

Pfarrhusbögli

Se
ev

og
te

i

Tormatt

11.00

15.00

11.00

11
.0

0

Abb. 1 Planausschnitt «Zonenplan Landschaft»; neuer unterirdischer Gewässerverlauf des 
Ebersmoosbachs.

5. Theoretischer Gewässerraum

Für die Ausscheidung der theoretischen Gewässerräume wurde die Ge-
wässerraumbreitekarte des Kantons Luzern berücksichtigt. Diese bezeich-
net die Breite des Gewässerraums sowohl für Fliess- als auch Stehgewäs-
ser. Die theoretischen Gewässerraumbreiten wurden, ausgehend von den 
vom Kanton definierten Gewässerachsen, symmetrisch bzw. beidseitig der 
Achse je hälftig festgelegt (vgl. Abb. 2).

5.1 Fliessgewässer

Die Berechnung des Gewässerraums für Fliessgewässer ist in Art. 41a der 
Gewässerschutzverordnung (GSchV) geregelt. Grundlage für die Berech-
nung des Gewässerraums ist die natürliche Gerinnesohlenbreite (nGSB), 
welche aus der effektiven Gerinnesohlenbreite (eGSB) und der Ökomor-
phologie (Breitenvariabilität) des Fliessgewässers ermittelt wird. Aus die-
ser gerechneten natürlichen Gerinnesohlenbreite wird der Gewässerraum 
unter Berücksichtigung von allfälligen gewässerbezogenen Schutzzielen 
ermittelt. 
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5.1.1 Biodiversitätskurve

Für Fliessgewässer, welche ein gewässerbezogenes Schutzziel aufweisen, 
wird der Gewässerraum anhand der sogenannten «Biodiversitätskurve» 
gemäss Art. 41a Abs. 1 GSchV ermittelt. Gewässerbezogene Schutzziele 
bestehen unter anderem in Biotopen von nationaler Bedeutung, in kanto-
nalen Naturschutzgebieten, in Moorlandschaften von besonderer Schön-
heit und nationaler Bedeutung, in Wasser- und Zugvogelreservaten von 
internationaler oder nationaler Bedeutung sowie, bei gewässerbezogenen 
Schutzzielen, in Landschaften von nationaler Bedeutung und kantonalen 
Landschaftsschutzgebieten. Der Gewässerraum nach «Biodiversitätskur-
ve» weist in der Regel eine höhere Breite auf, als derjenige, welche mittels 
«Hochwasserkurve» (ohne gewässerbezogene Schutzziele) berechnet 
wird.

In Sempach kommt diese Art der Gewässerraumberechnung unter ande-
rem im Bereich der kant. Verordnung zum Schutz des Sempachersees und 
seiner Ufer (SRL 712b) zum Tragen. Im Weiteren sieht die Grundlagekar-
te zu den gerechneten Gewässerraumbreiten des Kantons auch für den 
Unterlauf des Meierhofbachs (31.0 m) sowie die Grosse Aa (34.0 m) die 
Gewäserraumberechnung nach «Biodiversitätskurve» vor. Nach Rückspra-
che mit dem Amt für Umwelt und Energie (uwe) handelt es sich bei den 
genannten Gewässer(abschnitten) um bedeutende Zuflüsse in den Sempa-
chersee, welche für die Biodiversität (Forellenbestand) sowie die Vernet-
zung von grosser Bedeutung sind. 

5.1.2 Hochwasserkurve

Liegt für ein Fliessgewässer kein gewässerbezogenes Schutzziel vor, er-
folgt die Berechnung des Gewässerraums anhand der «Hochwasserkurve» 
(Art. 41a Abs. 2 GSchV), was für die meisten Fliessgewässer im Gemeinde-
gebiet von Sempach zutrifft.

5.2 Stehgewässer

Der Gewässerraum von Stehgewässern hat gemäss Art. 41b Abs. 1 GSchV 
eine minimale Breite von 15.0 m aufzuweisen. Dieser wird ab der ge-
neralisierten Uferlinie aus bemessen. In einem Ersten Schritt wurde die 
Gewässerraumbreite gemäss Datensatz des Kantons übernommen. Für die 
definitive Gewässerraumfestlegung stehen jedoch weitere Grundlagen zur 
Verfügung, wie der Datensatz «potenziell natürlicher Uferraum» sowie die 
Hochwasserlinie des Sempachersees bei 504 m.ü.M.
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Abb. 2 Planausschnitt mit den gem. Kanton berechneten theoretischen Gewässerraumbreiten in Sempach.
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6. Anpassung der «theoretischen» Gewässerräume

Nachfolgend wird auf diejenigen Gewässer bzw. Gewässerabschnitte ein-
gegangen, bei welchen Anpassungen an den vom Kanton vorgegebenen 
Gewässerraumbreiten vorgenommen oder gänzlich auf eine Gewässer-
raumfestlegung verzichtet wurde. Die Anpassungen an den theoretischen 
Gewässerräumen werden wie folgt erläutert:

 – Ziffer 6.1: Verzicht auf eine Gewässerraumfestlegung
 – Ziffer 6.2: Reduktion der Gewässerraumbreiten
 – Ziffer 6.3: Erhöhung der Gewässerraumbreiten
 – Ziffer 6.4: Asymmetrische Gewässerraumfestlegung

Im jeweiligen Unterkapitel werden kurz die Grundsätze bzw. rechtlichen 
Grundlagen dargelegt, welche für oder gegen das Vorhaben sprechen und 
die entsprechenden Anpassungen an den theoretischen Gewässerraum-
breiten aufgezeigt.

6.1 Verzicht auf eine Gewässerraumfestlegung

6.1.1 Grundsatz / rechtliche Grundlagen

Gewässer im und am Wald
Bei den im Wald verlaufenden Bächen innerhalb des Gemeindegebiets 
von Sempach wird auf Grundlage von Art. 41a Abs. 5 lit. a GSchV auf die 
Festlegung eines Gewässerraums verzichtet. Wo der Gewässerraum bei 
Gewässern im Wald oder am Waldrand die Waldfläche weniger als 3.0 m 
überschreitet wird ebenfalls kein Gewässerraum ausgeschieden. 

Eingedolte Gewässer
Bei eingedolten Bächen bzw. Bachabschnitten kann auf Grundlage von Art. 
41a Abs. 5 lit. b GSchV auf die Festlegung eines Gewässerraums verzich-
tet werden, sofern keine überwiegenden Interessen (Hochwasserschutz, 
Zugänglichkeit für den baulichen Unterhalt, anstehende Revitalisierungs-
projekte, Vernetzungsfunktion oder Interessen des Naturschutzes) entge-
genstehen. 

Künstlich angelegte Gewässer
Im Sinne von Art. 41a Abs. 5 lit. c GSchV kann bei künstlich angelegten 
Gewässer auf die Ausscheidung eines Gewässerraums verzichtet werden, 
sofern keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. In Sempach sind 
keine künstlich angelegten Gewässer im Sinne der GSchV bekannt.

Sehr kleine Gewässer
Gestützt auf Art. 41a Abs. 5 lit. d GSchV bzw. § 11c Abs. 1bis KGSchV kann 
für sehr kleine Fliessgewässer (Rinnsale im Sinn der amtlichen Vermes-
sung) auf die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet werden, sofern 
keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. 
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6.1.2 Anwendung in Sempach

In Sempach wird lediglich für im Wald befindliche Fliessgewässer auf eine 
Gewässerraumfestlegung verzichtet. Somit wird auch bei den stehenden 
Gewässern mit einer Fläche von weniger als 0.5 ha ein Gewässerraum 
ausgeschieden (vgl. S. 12). 

6.2 Reduktion der Gewässerraumbreite

6.2.1 Grundsatz / rechtliche Grundlagen

In den als «dicht überbaut» geltenden Gebieten im Sinne von § 11b Abs. 2 
KGSchV kann der Gewässerraum nach Art. 41a Abs. 4 lit. a GSchV bzw. 
§ 11b Abs. 1 KGSchV den baulichen Gegebenheiten angepasst resp. redu-
ziert ausgeschieden werden, sofern der Hochwasserschutz gewährleistet 
ist. 

6.2.2 Anwendung in Sempach

In Sempach werden die folgenden Gebiete als dicht überbaut bezeichnet:
 – Städtchenzone
 – Spezielle Wohn-, Misch- und Arbeitszonen mit Sondernutzungsplan-

pflicht (Verdichtungsgebiete im Sinne von Art. 1 Abs. 2 abis RPG)

Sämtliche Fliess- und Stehgewässer bzw. deren Gewässerräume kommen 
ausserhalb der als «dicht überbaut» bezeichneten Gebiete zu liegen. Dem-
nach werden auf Grundlage von Art. 41a Abs. 4 lit. a GSchV keine Gewäs-
serraumreduktionen vorgenommen. 

6.3 Erhöhung der Gewässerraumbreite

6.3.1 Grundsatz / rechtliche Grundlagen

Hochwasserschutz / Revitalisierung
Die Breite des Gewässerraums von Fliess- und Stehgewässern gilt es im 
Sinne von Art. 41a Abs. 3 bzw. Art. 41b Abs. 2 GSchV zu erhöhen, sofern 
dies erforderlich ist zur Gewährleistung:
a) des Schutzes vor Hochwasser;
b) des für eine Revitalisierung erforderlichen Raumes;
c) überwiegender Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes;
d) der Gewässernutzung.

Vernetzungsachsen
Die im kantonalen Richtplan ausgewiesenen Vernetzungsachsen für Klein-
tiere gilt es zu berücksichtigen. Entlang dieser Vernetzungsachsen und 
insbesondere bei den für das Gemeindegebiet von Sempach relevanten 
Engnissen 23 (Mättiwil), 24 (Nördlich Sempach) und 56 (Seesatz - Adelwil) 
kann nach Rücksprache mit der Dienststelle lawa auf eine Erhöhung des 
Gewässerraumbreite im Sinne von Art. 41a Abs. 3 lit. c GSchV verzichtet 
werden.
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6.3.2 Anwendung in Sempach

Sempachersee
Der Gewässerraum des Sempachersees wurde grundsätzlich nach Art. 41b 
Abs. 1 GSchV mit 15.0 m ab der generalisierten Seeuferlinie und unter Be-
rücksichtigung der vom Kanton zur Verfügung gestellten Hochwasserlinie 
(504 m.ü.M) festgelegt. Nach Art. 41b Abs. 2 GSchV gilt es die Breite des 
Gewässerraums unter bestimmten Voraussetzungen (Schutz vor Hoch-
wasser, Raumsicherung für Revitalisierungen, überwiegende Interessen 
des Natur- und Landschaftsschutzes, Gewässernutzung) zu erhöhen. Eine 
wichtige Grundlage für diese Beurteilung stellt der Datensatz «potenziell 
natürlicher Uferraum» (PNU) dar. Dieser wurde vorliegend berücksichtigt, 
wonach der Gewässerraum des Sempachersees im Bereich der Kantona-
len Verordnung zum Schutze des Sempachersees und seiner Ufer (übriges 
Gebiet C) teilweise erhöht wurde.
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Erhöhung der Gewässerraumbreite
- diverse kleinere Ufergewässer
- Schutzinteressen gem. kant. Schutzverordnung 
  zum Schutze des Sempachersees und seiner Ufer

Abb. 4 Planausschnitt «Zonenplan Landschaft»; Erhöhung der Gewässerraumbreite des Sem-
pachersees auf Grundlage des PNUs.
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Steinibüelweier
Der Gewässerraum des Steinibüelweiers wurde nach Art. 41b Abs. 2 GSchV 
sowie auf Grundlage des «potenziell natürlichen Uferraums» ebenfalls er-
höht ausgeschieden. Insbesondere aufgrund bestehender Interessen von 
Seiten des Natur- und Landschaftsschutzes wurde der Gewässerraum im 
Süden des Gewässers um die Fläche des Naturschutzgebietes verbreitert. 
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Erhöhung der Gewässerraumbreite
- Schutzinteressen gem. Naturschutzgebiet

Abb. 5 Planausschnitt «Zonenplan Landschaft»; Erhöhung der Gewässerraumbreite des Stein-
büelweiers aufgrund des bestehenden Naturschutzgebietes. 

Kleine Weiher
Für die nachfolgend aufgeführten Weiher im Bereich der Landwirtschaft-
zone wurde ebenfalls ein Gewässerraum festgelegt: 

 – Weiher «Hundgellerwäldli»
 – Weiher «Fluck»
 – Weiher «Rorigwäldli»
 – Weiher «Galee»
 – Weiher «Donnerhafe»
 – Weiher «Kirchbühl»
 – Weiher «Sonnhof»

Die Dimension der festgelegten Gewässerräume richtet sich dabei nach 
den ausgewiesenen Biodiversitätsförderflächen gemäss kantonalem Geo-
portal (vgl. Abb. 6). 
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Abb. 6 Weiher «Galee»; Planausschnitt «Biodiversitätsflächen» gemäss Geoportal Kanton 
Luzern (links) und Planausschnitt «Zonenplan Landschaft» (rechts).
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6.4 Asymmetrische Gewässerraumfestlegung

6.4.1 Grundsatz / rechtliche Grundlagen

Der Gewässerraum kann unter bestimmten Voraussetzungen asymmet-
risch, bzw. einseitig verschoben festgelegt werden. Kommen Hochbauten 
oder unüberbaute Grundstücke innerhalb des Gewässerraums zu liegen, 
gilt es, je nach Schwere des Eingriffs in das Privateigentum und unter 
Wahrung der öffentlichen Interessen, zu prüfen, ob das Vorhaben verhält-
nismässig ist. 

6.4.2 Anwendung in Sempach

Kleiner Graben bei der ARA
Der Gewässerraum des kleinen Grabens, unmittelbar angrenzend an das 
Areal der ARA, wird zugunsten einer möglichen Erweiterung der öffentli-
chen Anlage asymmetrisch festgelegt bzw. einseitig ins Gebiet der kanto-
nalen Verordnung zum Schutze des Sempachersees und seiner Ufer ver-
schoben. Der Gewässerraum wird jedoch so festgelegt, dass ein minimaler 
Gewässerabstand von 3.0 m auf der Parzelle Nr. 615 zum Tragen kommt.
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Abb. 7 Planausschnitt «Zonenplan Landschaft»; asymmetrische Gewässerraumfestlegung im 
Bereich der ARA.
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Schwarzlachebach bei der Deponie Neuhüsli
Der Gewässerraum entlang des Schwarzlachebachs wird im Bereich der 
Deponie Neuhüsli, wo der Bach entlang der Autobahn heute eingedolt 
verläuft, asymmetrisch auf Seite der Deponiezone festgelegt (Grst. 524). 
Grundlage der Festlegung ist das zusammen mit der Teilrevision Deponie 
Neuhüsli (genehmigt 17.02.2017) erarbeitete Vorprojekt für die Endge-
staltung, worin die Renaturierung eines ca. 260 m langen Teilstücks des 
Schwarzlachebachs vorgesehen ist. Die Abmessung der im Zonenplan 
entsprechenden Freihaltezonen Gewässerraum (12.0 m ab Wandrand bzw. 
11.0 m entlang der Grundstücksgrenze zur Autobahn) entspricht den im 
bisherigen Zonenplan festgelegten Grünzonen B bzw. C, welche im Rah-
men der Teilrevision Deponie Neuhüsli zur Freihaltung der Gewässerräu-
me festgelegt wurden. 
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ENTWURF AUFLAGE

Stadt Sempach

Zonenplan Naturgefahren und Gewässerraum Süd 1:2500

Zonenplan Naturgefahren und Gewässerraum Nord

Zonenplan Naturgefahren und Gewässerraum Süd

Übriges Gebiet C
(Kantonale Verordnung zum Schutz 
des Sempachersees und seiner Ufer)

Übriges Gebiet-A
(Gewässer offen/Verkehrsfläche)

Legende Zonenplan Gewässerraum
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(inkl. Weilerzone) 

Legende
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GG Grünzone Gewässerraum (überlagert)

ÜGC
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Freihaltezone Gewässerraum 
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Gefahrenzone Wassergefahren Gefahrenstufe 2 (G-Wa2)

Gefahrenzone Wassergefahren Gefahrenstufe 3 (G-Wa3)

Perimeter Gefahrenkarte

Gewässerraum

EZ Erholungszone A / B

NS Naturschutzzone (im Wald überlagert)

Abb. 8 Planausschnitt «Zonenplan Landschaft»; asymmetrische Gewässerraumfestlegung im 
Bereich der Deponie Neuhüsli.
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Grosse Aa im Gebiet Seesatz
Die Grundstücke Nr. 436 (nördlich der Grossen Aa) und Nr. 433 (südlich der 
Grossen Aa) gehören demselben Grundeigentümer. Aufgrund der kanto-
nalen Vorgaben beträgt der Gewässerraum an der Grossen Aa 34 m. Mit 
einer symmetrischen Gewässerraumfestlegung könnte das Grundstück 
südlich der Grossen Aa nicht mehr zusammenhängend bewirtschaftet 
werden, da der Gewässerraum das Grundstück an der «Engstelle» bei 
der Gemeindegrenze quasi in zwei Teile unterteilen würde. Um die Be-
wirtschaftung zu erleichtern resp. eine zusammenhängende, nicht vom 
Gewässerraum überlagerte Fläche zu schaffen, wird der Gewässerraum 
im Bereich der «Engstelle» etwas nach Norden geschoben, d.h. er wird in 
diesem Bereich asymmetrisch festgelegt (siehe nachfolgende Abbildung). 
Südlich der Grossen Aa resultiert daraus ein an der engsten Stelle 5.0 m 
breiter Korridor ohne Gewässerraum. Die Gesamtbreite des Gewässer-
raums beträgt weiterhin 34 m. 

Abb. 10 Planausschnitt «Zonenplan Landschaft»; asymmetrische Gewässerraumfestlegung im 
Gebiet Seesatz Süd bei Grundstücken Nrn. 433 und 436



Stadt Sempach
Revision der Ortsplanung
Bericht Gewässerräume

16 ecoptima

7. Gewässerraumflächen ohne 
Bewirtschaftungseinschränkungen

Die Behörde kann Ausnahmen von den Bewirtschaftungseinschränkungen 
nach Art. 41c Abs. 3 und 4 GSchV bewilligen für:

 – Flächen über eingedolte Gewässer nach Art. 41c Abs. 6 GSchV
 – Flächen an grossen Fliessgewässern im Sinne von § 11e KGSchV
 – Randstreifen nach Art. 41c Abs. 4bis GSchV

Im Zonenplan Landschaft Nord bzw. Süd (mit Naturgefahren und Gewäs-
serraum) werden die Flächen, für die eine Ausnahme von den Bewirt-
schaftungseinschränkungen geltend gemacht werden kann, orientierend 
festgehalten und gelb dargestellt.

209

513

578

208

20
7

176

750

522

605

177
27

628

178

206

584

211

2101156
1157

262

263

1236

52

11.00

11.00

11.00

11.00

Abb. 11 Planausschnitt «Zonenplan Landschaft»; Blau: Freihaltezone Gewässerraum; Gelb: 
Freihaltezone Gewässerraum ohne Bewirtschaftungseinschränkungen.
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8. Umsetzung in der Nutzungsplanung

8.1 Festlegung im Zonenplan Landschaft

Zugunsten einer besseren Lesbarkeit werden die Gewässerräume zusätz-
lich in einem separaten, ebenfalls grundeigentümerverbindlichen Zonen-
plan Landschaft Nord bzw. Süd (mit Naturgefahren und Gewässerraum) 
abgebildet.Dieses Instrument enthält neben den Gewässerräumen auch 
die bisher im Zonenplan festgehaltenen Gefahrenzonen.

Innerhalb der Bauzonen werden die Gewässerräume mittels überlagernder 
Grünzonen mit Zweckbestimmung Gewässerraum gesichert. Ausserhalb 
der Bauzonen erfolgt die Festlegung mittels überlagernder Freihaltezonen. 
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Abb. 12 Planausschnitt «Zonenplan Landschaft»; Der Gewässerraum wird in Bauzonen mittels 
überlagernder Grünzone (grün) und ausserhalb von Bauzonen mit überlagernder Frei-
haltezone (blau) festgelegt.

Die Gewässerraum-Korridore sind mit (orientierenden) Massangaben er-
gänzt, so dass die betroffenen Grundeigentümer die Lage und Grenze des 
Gewässerraums besser nachvollziehen können. 

8.2 Festlegung im Bau- und Zonenreglement

Für den Gewässerraum wurde im Bau- und Zonenreglement mit Art. 14 
eine Grünzone mit Zweckbestimmung Gewässerraum festgelegt. Diese 
kommt innerhalb von Bauzonen zur Anwendung. Für Gewässer ausserhalb 
der Bauzonen wird der Gewässerraum mit einer Freihaltezone Gewässer-
raum gemäss Art. 26 gesichert. 



Stadt Sempach
Revision der Ortsplanung
Bericht Gewässerräume

18 ecoptima

9. Verfahren

Die Festlegung der Gewässerräume innerhalb und ausserhalb des Sied-
lungsgebiets erfolgt im Rahmen der Ortsplanungsrevision der Stadt 
Sempach. Details zu den einzelnen Verfahrensschritten sowie zu den 
Anpassungen aufgrund der durchgeführten Mitwirkungs- und Vorprüfungs-
verfahren sowie der öffentlichen Auflage sind dem Planungsbericht nach 
Art. 47 RPV zu entnehmen.
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